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BFH: Bank muss Steuererstattung nicht zurückzahlen 

27.01.2010 
 

Nach dem heute vom BFH veröffentlichten Urteil muss ein Kreditinstitut dem Finanzamt einen 
Betrag nicht zurückzuzahlen, der als Steuererstattung auf ein von der Bank bereits gekündigtes 
Konto eines Kunden überwiesen worden war (10.11.2009, VII R 6/09). Die Bank hatte den Be-
trag zunächst auf diesem Konto verbucht, dann auf einem internen Verrechnungskonto hinter-
legt und ihn später auf entsprechende Anforderung an den Insolvenzverwalter ihres früheren 
Kunden ausgezahlt.  

Der BFH stellte klar, dass die Bank, die zivilrechtlich auch nach Kündigung eines Girokontos 
berechtigt ist, eingehende Zahlungen für ihren früheren Kunden entgegenzunehmen, jedenfalls 
dann als bloße Zahlstelle zwischen dem Finanzamt und ihrem Kunden fungiert, wenn sie den 
Betrag pflichtgemäß für den Kunden verbucht bzw. an diesen auszahlt. Folglich ist nicht sie 
selbst die Empfängerin der Leistung. Da das Finanzamt ja nicht an die Bank, sondern an den 
Steuerpflichtigen zahlen wollte, kann er vom Kreditinstitut keine Rückzahlung des überwiesenen 
Betrags verlangen.  

Ausdrücklich offen gelassen hat der BFH, ob für den hier nicht vorliegenden Fall einer nach Auf-
lösung des Kontos vorgenommenen Verrechnung eines eingehenden Erstattungsbetrags mit 
eigenen Forderungen der Bank an der in früheren Entscheidungen (28.1.2004, VII B 139/03, 
6.6.2003, VII B 262/02) angenommenen Rückzahlungsverpflichtung der Bank noch festzuhalten 
ist. 

Sind an einem Erstattungsvorgang mehrere Personen beteiligt, wird derjenige Schuldner des 
abgabenrechtlichen Rückzahlungsanspruchs, zu dessen Gunsten erkennbar die Zahlung geleis-
tet wurde, die zurückgefordert wird. Dies ist in der Regel derjenige, demgegenüber die Finanz-
behörde ihre abgabenrechtliche Verpflichtung erfüllen will. Ein Dritter ist folglich, obgleich tat-
sächlicher Empfänger einer Zahlung, dann nicht Leistungsempfänger, wenn er lediglich als 
Zahlstelle benannt worden ist bzw. das Finanzamt aufgrund einer Zahlungsanweisung des Er-
stattungsberechtigten an ihn eine Erstattung gezahlt hat. Denn in einem solchen Fall will die 
Behörde erkennbar nicht mit befreiender Wirkung zu dessen Gunsten leisten, sondern es er-
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bringt seine Leistung mit dem Willen, eine Forderung gegenüber dem steuerlichen Rechtsinha-
ber zu erfüllen. 

Ist in den Zahlungsvorgang bei einer Steuererstattung ein vom Steuerpflichtigen angegebenes 
Kreditinstitut eingeschaltet, so ist im Regelfall davon auszugehen, dass das Finanzamt mit der 
Überweisung nicht zu dessen Gunsten, sondern mit befreiender Wirkung gegenüber dem An-
spruchsberechtigten, der das Konto angegeben hat, leisten will. Das Kreditinstitut ist nicht Leis-
tungsempfänger, sondern lediglich die vom Steuerpflichtigen bezeichnete Zahlstelle. Es hat sich 
so verhalten, wie es sich nach der zivilrechtlichen Rechtslage gegenüber ihrer früheren Kundin 
verhalten musste, nämlich als bloße Zahlstelle. 
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Die Ausführungen in dieser Publikation sollen einer allgemeinen Information dienen. Ein Anspruch auf Vollständigkeit 
kann aufgrund der Komplexität der behandelten Themen nicht erhoben werden; ebenso wird eine einzelfallbezogene 
Beratung hierdurch nicht ersetzt. Die Axer Partnerschaft übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung 
dieser in der Publikation dargelegten Informationen.   

 


